








b) Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Besteller nicht das Eigentum gem. § 950 BGB an der 
neuen Sache. Die Verarbeitung wird durch den Besteller für TIMMER vorgenommen, ohne dass der Liefe-
rer hinsichtlich der Verarbeitung Pflichten übernimmt. Bei Verbindung der Vorbehaltssache mit anderen, 
nicht TIMMER gehörenden Sachen (Einbau), steht TIMMER der dabei entstehende Miteigentumsanteil an 
der neuen Sache im Verhältnis des Auftragswertes der Vorbehaltssache zum Wert der übrigen Sache zum 
Zeitpunkt der Verbindung zu. Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die 
Vertragspartner schon jetzt darüber einig, dass der Besteller TIMMER imVerhältnis des Auftragswertes der 
verbundenen Vorbehaltssache zum Wert der übrigen Sache Miteigentum an der neuen Sache einräumt. Der 
Besteller ist verpflichtet, TIMMER jederzeit auf Verlangen, zur Ermittlung des Miteigentumsanteils 
von TIMMER, die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Eine unentgeltliche Verwahrung der in TIM-
MERs Miteigentumsanteil stehenden Sachen für TIMMER durch den Besteller wird schon jetzt verein-
bart.

3. Der Besteller tritt hiermit die Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an TIMMER in 
Höhe des mit TIMMER vereinbarten Kaufpreises ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. 
TIMMER verpflichtet sich, die abgetretenen Forderungen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen nachkommt, nicht einzuziehen. Der Besteller ist allerdings verpflichtet, TIMMER auf Verlangen 
die Drittschuldner anzugeben und diesen die Abtretungen anzuzeigen. Bis zum Erhalt einer anderen An-
weisung ist der Besteller berechtigt, die Forderung selbst einzuziehen. TIMMER verpflichtet sich, die ihr 
zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
obliegt TIMMER.
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter, hat der Besteller TIMMER unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen. Soweit TIMMER dadurch gerichtliche oder außergerichtliche Kosten einer Rechtsverord-
nung entstehen, zu deren Erstattung der Dritte nicht in der Lage ist, haftet der Besteller für den TIMMER 
entstandenen Ausfall.  

4. Der Besteller ist im Falle der Zahlungseinstellung verpflichtet, TIMMER unverzüglich eine Aufstellung 
über die noch vorhandene Eigentumsvorbehaltsware, auch soweit sie verarbeitet ist, und eine Aufstellung 
der Forderungen an die Drittschuldner nebst Rechnungsabschriften zu übersenden. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit einer Forderung aus der Geschäftsverbin-
dung sowie dann, wenn der Besteller in Vermögensverfall gerät, seine Zahlung einstellt, ein gerichtliches 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahren beantragt wird oder er seine Gläubiger um einen außergerichtlichen 
Vergleich bittet, kann TIMMER unbeschadet ihrer sonstigen Rechte und Pflichten die sofortige Heraus-
gabe ihres Eigentums verlangen. In der Zurücknahme der Vorbehaltssache oder in einer Pfändung durch 
TIMMER liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor. Es sei denn, TIMMER hatte dies ausdrücklich schriftlich 
erklärt.

5. Bei der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts ist TIMMER berechtigt, Schadensersatz zu berechnen. 
TIMMER ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, 
Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweis-
lich abgeschlossen hat.

§ 9 Recht des Bestellers auf Rücktritt vom Vertrag
1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn TIMMER die gesamte Leistung endgültig unmöglich 

wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen von TIMMER. Ist TIMMER die Leistung nur zum Teil unmöglich, so 
hat der Besteller nur dann ein Rücktrittsrecht, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer 
Teillieferung hat. Ansonsten kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern.

2. Liegt ein Lieferverzug im Sinne von § 5 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen vor, so kann 
der Besteller unter den Voraussetzungen des § 323 BGB vom Vertrag zurücktreten.

3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers ein, so 
bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet.



4. Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn TIMMER eine ihr gestellte, angemessene Nachfrist für 
die Nachbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von ihr zu vertretenden Mangels durch ihr Ver-
schulden untätig verstreichen lässt. Das Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch bei Unmöglichkeit oder 
Unvermögen zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch TIMMER.

§ 10 Recht des Lieferers auf Rücktritt vom Vertrag
1. Treten unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von § 5 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-

gungen ein, die die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf 
den Betrieb von TIMMER erheblich einwirken, wird der Vertrag angemessen angepasst. Gleiches gilt für 
den Fall nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit der Ausführung. Ist dies wirtschaftlich nicht 
vertretbar, steht TIMMER das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatz-
ansprüche des Bestellers wegen eines solchen Rücktritts sind nicht gegeben, sofern nicht grob fahrlässiges 
oder vorsätzliches Verschulden des Lieferers vorliegt.

2. Will TIMMER von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat sie dies nach Erkenntnis der Tragweite 
des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Be-
steller eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart worden war.

§ 11 Montage und Inbetriebsetzung
Für die Montage von Liefergegenständen und für die lnbetriebsetzungsarbeiten gelten ergänzend folgende 
Bestimmungen:

1. Montage- und Inbetriebsetzungsarbeiten werden von TIMMER nur aufgrund besonderer schriftlicher Ver-
einbarung übernommen.

2. Die durch Montage- und Inbetriebsetzungsarbeiten verursachten Kosten sind vom Besteller zusätzlich zu 
übernehmen, soweit diese Kosten nicht ausdrücklich bereits bei der Festsetzung der Preise berücksichtigt 
wurden. Als Kosten gelten dabei insbesondere die Aufwendungen für das von TIMMER gestellte Personal, 
deren Arbeit nach den von TIMMER festgelegten Montagesätzen (einschließlich Zuschlägen für fällige 
Überstunden usw.), einschließlich sonstiger entstandener Reise- und Gepäckbeförderungskosten, die vom 
Besteller zu erstatten sind.

3. Der Besteller hat auf seine Kosten und Gefahr insbesondere rechtzeitig bereitzustellen:
a) das für die Montage und/oder Inbetriebsetzung notwendige Hilfspersonal (für das und für dessen Arbeit 

TIMMER keinerlei Haftung trifft),
b) die für die Montage und/oder Inbetriebsetzung nötigen Vorarbeiten, Vorrichtungen, Materialien, Hilfsmittel 

und Werkzeuge,
c) die für die gehörige Aufbewahrung der für die Montage und/oder Inbetriebsetzung bereitgestellten Geräte 

und Materialien aller Art geeignete, verschließbare Räume;
d) der Besteller ist zu allen etwa erforderlichen baulichen und sonstigen Maßnahmen verpflichtet, die für die 

rechtzeitige Durchführung von Montage- und/oder Inbetriebsetzungsarbeiten erforderlich sind.
4. Der Besteller trägt alle Gefahren (einschließlich Transportgefahr), für die Geräte und Materialien von TIM-

MER, die für die Montage und/oder Inbetriebsetzung bestimmt sind.
5. Für Schäden aller Art (einschließlich Folgeschäden), die mit der Durchführung von Montage- und/oder 

lnbetriebsetzungsarbeiten verbunden sind, haftet TIMMER ausschließlich im Rahmen von § 7 dieser All-
gemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für die Lieferverpflichtung ist der Ort unseres Werkes.



2. Gerichtsstand ist Rheine, sofern der Kunde Vollkaufmann im Sinne des § 38 Abs. 1 ZPO ist. TIMMER 
ist jedoch berechtigt, Klage am Sitz des Bestellers zu erheben. Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch 
für Scheck- und Wechselprozesse. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Anwendung des Einheitlichen UN-Kaufrechts - ClSG- ist ausgeschlossen.

§13 Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Wirksamkeit der obigen Bestimmungen nicht berührt. Sollte eine Teilklausel unwirksam sein, bleibt 
die Wirksamkeit der Restklausel unberührt, wenn diese inhaltlich von der Teilklausel trennbar, im übrigen 
aus sich heraus verständlich ist und im Gesamtgefüge des Vertrages eine verbleibende sinnvolle Regelung 
ergibt.
Stand September 2006.


